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Vorläufige Vemerkungen
über

den in der Bearbeitung begriffenen Entwurf des

Strafproceſſes ) .

§. 1.

Dieſe Bemerkungen zerfallen in zwei Abtheilungen : Darz

ſtellung der Grundzüge , und ihre Beleuchtung . 3

A . Darſtellung .

I . Grundzüge der Gerichtsverfaſſung .

§. 2.

a . In der Vorausſetzung , daß die Juſtiz von der Ver⸗

waltung durchaus getrennt werde , haben die Polizeibehörden
und ſämmtliche Verwaltungsbehörden und oͤffentliche Diener

die allgemeine Verpflichtung zur Anzeige der Verbrechen und

Vergehen , die ihnen in ihrer Amtsverrichtung bekannt wer⸗

den ( S. 67 und 7204%%

Zu Functionen ſind die Polizeibehörden verpflichtet ,

da wo die augenblickliche Nothwendigkeit , zu Verfolgung der

Verbrechen und Vergehen einzuſchreiten , eintritt § . 59 —63 ) .

4) Dieſe Bemerkungen ſind es , auf welche ſich der Bericht der

Geſetzgebungscommiſſion Seite 1 und? bezieht .
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b) In der Vorunterſuchung functioniren folgend

Perſonen und Behörden :

1 Der Staatsanwalt , mit der Befugniß , im öffent⸗

lichen Intereſſe die Verbrechen und Vergehen zu verfolgen ,
im weiteſten Umfange , wie dieſes Inſtitut nach den dem

franzöſiſchen Procureur zuſtehenden Befugniſſen es mit ſich

bringt . Er iſt das Organ , durch welches alle Anträge und

Mittheilungen im öffentlichen Intereſſe an den Richter ge⸗

ſchehen , und der von allen Einſchreitungen des Richters in

Kenntniß geſetzt werden muß , —kurz , der von der erſten

Spur bis zur Spruchreife den Gang des Proceſſes zu be⸗

wachen hat ( §. 49 —66 ) .

2 ) Der Unterſuchungsrichter , der aus den Mit⸗

gliedern des Bezirksgerichts auf drei Jahre vom Großherzog
ernannt wird , mit den Befugniſſen , wie ſie dem deutſchen

Unterſuchungsrichter von jeher zugeſtanden haben , nur mit

dem Unterſchiede , daß er in ſteter Gemeinſchaft mit dem

Staatsanwalt ſich erhalten muß , daß alle Verfügungen und

Ausfertigungen des Unterſuchungsrichters durch die Hand

des Staatsanwaltes gehen C . 54 , §. 74 —93 ) .

3 ) Der Amtsrichter ( für bürgerliche Proceſſe beſtellt )

iſt der Gehülfe des Unterſuchungsrichters , wo dieſer , mit

Zuſtimmung des Staatsanwalts , ſeine Mitwirkung als

zweckmäßig erkennt ; in
ünoerſchieblichen Fällen handelt er

für ſich ( § . 94 —103 ) .

40 Das collegiale Bezirksgericht hat in wichtigeren
Incidentpunkten , z. B . wo ein

E àu geben , eine

Differenz zwiſchen Staatsanwalt und Unterſuchungsrichter

zu löſen iſt , einzuſchreiten ( § . 91 , 219 ) . Es erkennt ſodann ,
mit einer Beſetzung von drei Stimmführern , mit Ausſchlie⸗

ßung des Unterſuchungsrichters , über die Verſetzung in

den Anklageſtand .
0 Als urtheilende Richter functioniren :

e G a N a a
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0 Der Amtsrichter in den Straffällen , die bisher zu

der Competenz der Bezirksämter gehörten ;
2 ) die Bezirksgerichte mit einer Beſetzung von drei

Stimmführern , in den Straffällen , die die Competenz der

Amtsrichter überſchreiten , und jene der Criminalgerichte
nicht erreichen , — in jenen correctionellen Fällen , welche

noch proviſoriſch bis zum Erſcheinen eines neuen Strafgeſetz⸗
buchs auszuſcheiden ſind .

3 ) Die Criminalgerichte in allen peinlichen Fällen
werden als vierteljährige Aſſiſen am Orte des Bezirks⸗

gerichts in folgender Weiſe gebildet ( außerordentlich finden

ſie in dringenden Fällen Statt ) . Sie beſtehen aus drei

Stimmführern , nämlich dem Präſidenten , der aus der Zahl
der Appellationsräthe vom Juſtizminiſterium ernannt wird ;
aus zwei andern Appellationsräthen , die nach einer beſtimm⸗
ten Reihenfolge eintreten ; aus den Mitgliedern des Bezirks⸗

gerichts , mit Ausſchluß des Unterſuchungsrichters ; reichen

dieſe nicht zur Zahl von ſieben , ſo werden die von dem

Großherzog ſtändig beſtellten rechtsgelehrten Ergänzungs⸗
richter nach dem Alter ihrer Ernennungen zugezogen , reichen
auch dieſe nicht zu , die Amtsrichter des Orts , und dann die

Amtsrichter des Bezirks nach der Nähe ihres Amtsſitzes
G. 340 ) . Mit dieſer Bildung des Criminalgerichts ſteht es

in nächſter Verbindung , daß der Angeklagte , wenn er will ,
die drei Mitglieder , welde über die Verſetzung in den An⸗

klageſtand geſtimmt haben , ablehnen kann , ferner zwei
weitere Richter ohne Angabe von Gründen , im Ganzen
alſo fünf Mitglieder ( §. 356 , 357 ) .

Der Staatsanwalt des Bezirksgerichts vertritt

das öffentliche Intereſſe ſowohl bei dem Criminalgerichte ,
als bei dem Bezirksgerichte und bei den Amtsrichtern .

d. Als Appellationsrichter erſcheinen :
J die Bezirksgerichte in den Fällen , wo die Amtsrichter

geurtheilt haben ;
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2) die Appellationsgerichte in den Fallen , wo die Bezirks⸗

gerichte als correctionelle Gerichte geurtheilt haben ;

3 ) das Oberappellationsgericht in den Fällen , wo die

Bezirksgerichte in ihrer Zuſammenſetzung als Criminalge⸗

richte urtheilen .

Die Staatsanwaltſchaſt verrichtet bei den Appellations⸗

gerichten der dabei angeſtellte Oberſtaatsanwalt , bei dem

Oberappellationsgerichte der Generalſtaatsanwalt .

II . Gründung des Verfahrens .

§. 3.

a . Der Anklageproceß liegt dem ganzen Verfahren

zu Grund . Daher überall die Einwirkungdes Staatsan⸗

walts als öffentlichen Anklägers vom Anfang bis zu Ende

des Proceſſes , daher die Beſtimmung , daß von den Anträ⸗

gen des Staatsanwalts die Einſchreitung und Fortſetzung

der Vorunterſuchung abhängt , unbeſchadet der unverzüg —

lichen Einleitungen und Verfügungen anderer Behörden ;

daß der Staatsanwalt , ſobald die Verſetzung in den An⸗

klageſtand erkannt iſt , die Anklagsacte fertigt , welche

die Grundlage des Verfahrens vor dem urtheilenden Gerichte

bildet , daß über die Anträge des Staatsanwalts hinaus in

deterius nicht erkannt werden darf , daß er im oͤffentlichen

Intereſſe appellirt .
b . Das Hauptverfahren vor dem urtheilenden Gericht iſt

mündlich , ſo wie hingegen die Vorunterſuchung ſchrift⸗

lich zu Protokoll gepflogen wird .

Die Folge hiervon iſt : daß der Angeklagte und ſein Ver⸗

theidiger vor dem verſammelten Gericht gehört wird , daß

der Staatsanwalt hiebei mündlich handelt , und daß die

Zeugen , deren Vorladung beſchloſſen iſt , vernommen werden .
Die Zeugen werden jedoch ſchon in der Vorunterſuchung

beeidigt , und in die Hauptſitzung werden ſie nur dann yor

geladen , 4) wenn der Staatsanwalt ihre Vorladung ver⸗

7
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langt , 2 ) wenn der Angeſchuldigte die Vorladung derjenigen

Zeugen , deren der Staatsanwalt ſich bedienen will , ver⸗

langt , 3 ) wenn der Angeſchuldigte die Vorladung der von

ihm aufgeführten Entſchuldigungszeugen verlangt , und das

Gericht die Vorladung als zuläſſig erkennt .

Außer dieſen Fällen werden die Zeugenausſagen aus der

Vorunterſuchung verleſen ( § . 293 , 353 , 385 . )

Bei vorhandenem Geſtändniſſe kann die Vorladung der

Zeugen unterlaſſen werden .

Das in der Vorunterſuchung abgelegte Geſtändniß , wenn

es in der Sitzung widerrufen wird , behält die Wirkung , die

je nach Maßgabe der ſonſtigen Beſchaffenheit des Geſtänd⸗

niſſes und der Gründe des Widerrufs ihm beigelegt werden

kann .

c . Die Verhandlung vor dem urtheilenden Richter iſt

überall öffentlich . Nur auf Antrag des Staatsanwalts ,

wenn er erweist , daß aus der Oeffentlichkeit Aergerniß oder

Verletzung der ſittlichen Schicklichkeit entſtehen würde , ge⸗

ſchieht die Verhandlung in Abweſenheit des Publikums , —

aber auch dann kann der Angeklagte die Anweſenheit einiger

Freunde verlangen , deren Anzahl der Präſident beſtimmt , —

auch können die Advocaten des Gerichts nicht entfent werden

( 9. 363 , 364 , 365 ) .

d . Die bisherige Beweistheorie erleidet nur darin

eine Abänderung , bezugsweiſe feſtere Beſtimmung :
4 ) daß der Beweis des objectiven Thatbeſtands durch

directe Beweismittel ( Geſtändniß , Zeugen , Augenſchein )

wenigſtens unterſtützt ſeyhn muß ;

2 ) daß der Beweis durch Anzeigungen GInzichten )

zu dem Beweiſe , wer der Thäter ſei , und der Zurechnung
( des ſubjectiven Thatbeſtandes ) als vollſtändig angenommen

werden kann , unter der Vorausſetzung , daß die Thatſache ,

welche der Inſtanz zu Grund liegt ( aus welcher die Inzicht
als Concluſion gefolgert wird ) mit directem Beweiſe unter⸗
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ſtützt iſt ( §. 464 ) , und daß der Anzeigungen mehrere ſind ,

daß der Angeſchuldigte ein ſolches Subject iſt , zu dem man

ſich der That verſehen kann , und endlich der objeetive That⸗

beſtand des Verbrechens und Vergehens in obiger Weiſe er⸗

wieſen iſt .

e . Zu jedem verurtheilenden Erkenntniſſe müſſen Ent⸗

ſcheſidungsgründe gegeben werden . Das verurthei⸗
lende Erkenntniß muß ausſprechen , welcher That der An⸗

geſchuldigte und in welchem Grade er ſchuldig und mit wel⸗

her Strafe er zu belegen ſei . — Die losſprechenden

Urtheile ſerfolgen zwar unter der einen Formel der Frei⸗
ſprechung , jedoch muß darin ausgeſprochen werden , ob die

Freiſprechung aus dem Grunde erfolgt , weil es an einer

ſtrafbaren That , oder an dem Beweife gegen den Thäter

fehlt , oder weil die Unſchuld des Thäters bewieſen iſt

( §. 431 ) .

f . Die Unterſuchung kann nach jedem freiſprechenden

Urtheile wieder aufgenommen werden , wenn neue

Beweismittel aufgefunden werden und das Gericht ſie für

hinreichend erkennt .

g . Der Recurs iſt nicht mehr auf den Unſchuldsrecurs

beſchränkt ; die Appellation iſt ordentliches Rechtsmittel .

Sie dient dazu , ſowohl die Beſchwerden gegen Mängel des

Verfahrens , als jene gegen den materiellen Inhalt des Ur⸗

theils auszuführen ; nur mit dem Unterſchiede , daß im letzten

Falle das Obergericht ſogleich reformiren kann , im andern

Falle aber die Sache an ein anderes Untergericht remittirt .

Die Appellation iſt ein gemeinſchaftliches Rechtsmittel , wel⸗

ches dem Angeklagten und dem Staatsanwalt zuſteht . Es iſt

jedoch beiderſeits auf die Fälle beſchränkt , wo die Verletzung

geſetzlicher Vorſchriften beſtimmt nachgewieſen werden

fann , und ift ausgeſchloſſen da , wo dieſes nicht möͤglich iſt ,

wo nämlich nach dem Geſetze das Ausmeſſen der Beweiskraft

der richterlichen Ueberzeugung überlaſſen iſt . Zuläaͤſſig iſt
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demnach die Appellation , wo erhebliche , d. h. auf das Urtheil

einwirkende Mängel des Verfahrens , ferner wo nachge⸗

wieſen wird , daß eine That als Verbrechen erkannt worden ,

die es nicht iſt , oder nicht erkannt worden , die es iſt , —

daß eine nicht geſetzliche Strafe erkannt , oder eine ge⸗

ſetzliche nicht erkannt worden , daß die geſetzlichen Be⸗

dingungen fehlen , unter welchen ein Beweis als vollſtändig

erkannt werden darf . Nicht zuläſſig aber iſt die Appellation ,

wenn es ſich nur darum handelt , die Stärke des Beweiſes ,

ſo weit das Mehr und Weniger dem Richter anheimgeſtellt

iſt , zu beurtheilen , oder den Grad der Strafe ſo weit das

Geſetz ein Minimum und Maximum ſtatuirt , zu bemeſſen .
—Die Apppellation beſchränkt fih daher niht crf eine blofe

Caſſation , ſondern umfaßt auch den materiellen Theil des

Erkenntniſſes , ſo weit er durch geſetzliche Merkmale be⸗

ſtimmbar iſt .
h . Die Wiederherſtellung , gleichbedeutend mit der

Wiederaufna hme der Unterſuchung , ſteht innerhalb der

Verjährungszeit des Verbrechens , ſowohl dem Ankläger
als dem Angeklagten zu , ſowohl wegen Entdeckung der

Falſchheit der Beweiſe und der Beſtechung der Richter , als

wegen aufgefundener neuer Beweiſe .
i . Die Begnadigung ſteht in jedem Stadium des Pro⸗

ceſſes und des Vollzugs dem Regenten zu . — Das Geſuch
um Begnadigung hat Suſpenſiveffect .

In dieſen Momenten findet ſich das Weſentliche des Pro⸗
ceſſes zuſammengefaßt . Denn dag Weitere , was die Erz

hebung des Beweiſes , die Vorſchriften wegen Erkennung
der perſönlichen Verhaftung , Abweſenheitsproceß , Voll⸗

ſtreckung und dergleichen betrifft , iſt theils Wiederholung ,
theils genauere Beſtimmung des Gemeinrechtlichen .
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B. Beleuchtung .
L Deg Verfahrens .

§. 4.

Entſchiedene Vorzüge vor dem bisherigen erlangt das neue

Verfahren : g

4) durch den Anklageproceß . So wie im Unter⸗

ſuchungsverfahren Alles von der loſen Leitung des Unter⸗

ſuchungsrichters abhängig war , und ſelbſt nach dem Urtheile
im öffentlichen Intereſſe keine weitere Notiz davon genommen

werden konnte , als im Wege des Recurſes an das Ober⸗

hofgericht , wobei die Staatsbehörde nicht einmal die Be⸗

fugniß der Beſchwerdeausführung hatte , dem Angeſchuldig⸗
ten aber das Recht der Vertheidigung völlig benommen war ,
—an die Stelle dieſes Verfahrens tritt nun ein anderes ,
wobei die Staatsbehörde vom Anfang bis zum Ende des

Proceſſes das öffentliche Intereſſe bewacht , und in den

Stand geſetzt iſt , Alles , was zu Entdeckung der That und

zu ihrer Beſtrafung dient , beizubringen und auszuführen ;
wobei von der andern Seite auch das Intereſſe des Ange⸗

ſchuldigten durch die Vertheidigung und durch das Recht der

Beſchwerdeführung geſichert iſt .

Das Vorerkenntniß über die Verſetzung in den Anklage⸗
ſtand führt den großen Vortheil mit ſich , daß vielleicht von

hundert Fällen fünfzig ihre Erledigung erhalten durch Frei⸗
ſprechung oder Hinweiſung an den geeigneten Richter , ſtatt

daß alles dieſes im Unterſuchungsproceſſe bis zu dem End⸗

urtheile verſchoben blieb . Damit ſteht

2 ) in nächſter Verbindung das Syſtem der Rechts⸗

mittel , eine weſentliche Verbeſſerung der von beiden Seiten

zu großen Beſchränkung des Recurſes . Der Mißbrauch
wird dadurch vermieden , daß nur beſtimmbare Merkmale

als Grund der Appellation zugelaſſen werden , und die

Schwierigkeit der Erledigung wird dadurch vermindert , daß
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zur Verhandlung über die Appellation nur der Staatsanwalt

und der Vertheidiger beigeladen wird , der Angeſchuldigte
aber nur , wenn er auf freiem Fuße iſt , dabei erſcheinen

kann , das Urtheil ſodann auf ſchriftlichen Vortrag aus den

Acten erfolgt . Das Verfahren erträgt um ſo mehr dieſe

Vereinfachung , weil bei der Appellation nur eigentliche Rechts⸗

fragen zur Sprache kommen ; denn ſelbſt die Fragen über

den Beweis der That , werden nur von dem Geſichtspunkte
aus erörtert , ob die geſetzlichen Bedingungen dabei vorhan⸗
den ſind .

3 ) Ein weiterer entſchiedener Gewinn iſt es , daß wir eine

Beweistheorie erhalten , wonach auch Indizien ihren

Werth haben . Denn mit Abſchaffung der Tortur hatte der

Art . 22 der P . H. G. O. ſeine Bedeutung verloren , und der

Richter , dem es verboten war , auf Anzeigungen zu verur⸗

theilen , war genöthigt , ſeine offenbarſte Ueberzeugung ge⸗

fangen zu geben . Nun iſt der Indizienbeweis zugelaſſen ,
unter ſolchen Bedingungen jedoch , daß hievon nicht mehr

zu befürchten iſt , als auch von einem directen Beweiſe . Denn

auch der Zeuge zieht aus ſeiner Wahrnehmung Schlüſſe ,
indem er Urſache und Wirkung in Verbindung ſetzt , weil ſie

gewöhnlich in ſolcher Verbindung ſtehen . Die Bedingungen
ſind ſo genau bemeſſen , daß eine Täuſchung nicht anders

möglich iſt , als überhaupt bei menſchlichem Urtheile . Denn

nicht allein auf Indizien darf geurtheilt werden , wenig⸗

ſtens der objective Thatbeſtand muß mit directem Beweiſe
unterſtützt ſeyn ; ferner muß dieſes der Fall ſeyn bei der

Thatſache , aus welcher die Anzeigung gefolgert wird , es

müſſen mehrere Anzeigungen vorhanden ſeyn , und zwar

getrennt , auf verſchiedenen Thatſachen beruhend , —

es muß die allgemeine Anzeigung , daß man ſich der That

zu dem Angeſchuldigten verſehen tonne , in jevem Falle hin⸗

zutreten ; endlich muß über die Frage , ob gegen den Thäter
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bewiefen fei , eine Majorität von fünf gegen zwei vorhanden

ſeyn .

40 Nicht zu verkennen ſind die Vorzüge der mundlichen

Verhandlung vor dem urtheilenden Richter . Der Richter

erlangt aus dem Munde des Anklägers , des Angeklagten
und des Vertheidigers die unmittelbare Kenntniß von der

Sache , die er ſonſt nur mittelbar aus dem Vortrage eines

Gerichtsmitgliedes ſchöpft . Es wird ihm möglich , durch

unmittelbare Fragen ſich die Aufklärung zu verſchaffen , die

er für nothwendig hält . Endlich iſt die mündliche Verhand⸗

lung für das , was bisher das Schlußverhör vor Urkunds⸗

perſonen leiſten ſollte , eine weit beſſere Garantie . Nicht

durch ein mechaniſches Ableſen und mittelbar , ſondern durch

freien Vortrag und unmittelbar erhält nun der Richter die

Ueberzeugung , daß die Angaben und Geſtaͤndniſſe des An⸗

geklagten wirklich und ungezwungen erklärt ſeien . — Den

Nachtheil aber hat dieſes Verfahren , daß Zeugen mit bedeu⸗

tenden Koſten und zu ihrer großen Beläſtigung beigeſchafft
werden müſſen . Dieſer Nachtheil wird jedoch , wo nicht

ganz beſeitigt , doch bedeutend vermindert werden , wenn der

Staatsanwalt in den wenigſten Fällen die Vorladung der

Zeugen verlangt , und ſelbſt der Zeugen nur da , wo es ihrer

unumgänglich bedarf , zu Begründung der Anklage ſich be⸗

dient . Hierdurch wird dann auch dem Angeklagten die Ver⸗

anlaſſung benommen , die Vorladung der Anſchuldigungs⸗

zeugen zu verlangen . Eine Frage wäre noch , ob nicht dem

Gerichte jedenfalls , wo die perſönliche Vorladung , ſei es

von dem Staatsanwalte oder dem Angeklagten , verlangt

wird , das Vorerkenntniß darüber , ob es nothwendig ſei ,

zuſtehen ſollte ? In dieſem Falle müßten freilich jedesmal
die beſondern Gründe angegeben werden . Conſequent ſcheint

es damit zu ſeyn , daß über die Vorladung der Verthei⸗

dig ungszeugen ein ſolches Vorerkenntniß eingeräumt iſt .

Warum ſollte nicht Gleiches bei Anſchuldigungszeugen ge⸗
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ſtattet ſeyn ? — Ich möchte dieſen Punkt nicht als Lebens⸗

frage bezeichnen ; er wird weiter unten noch bei der Gerichts⸗

verfaſſung zur Sprache kommen . Dort wird es ſich zeigen ,
daß er für die practiſche Ausführung des neuen Proceſſes

wenigſtens von Erheblichkeit iſt . Ich führe bei dieſer Gele⸗

genheit eine Bemerkung an , die ich in dieſen Tagen aus dem

Munde eines ſehr geachteten franzöſiſchen Rechtsgelehrten ,
des Generalprocurators de Vaux von Colmar , vernommen

habe , — daß die Zeugenausſagen in der Vorunterſuchung
zuverläſſiger ſeien , als die in der öffentlichen Sitzung , wo

die Zeugen gar oft , durch die Anweſenheit der Angeklagten
und ihrer Angehörigen eingeſchüchtert , wankend werden .

Ein Grund mehr , auf das perſönliche Erſcheinen der Zeugen
das große Gewicht nicht zu legen , um ſo mehr , als bei uns

die Zeugen in der Vorunterſuchung bereits beeidigt werden ,
eine Abäͤnderung der Ausſagen in der Hauptſitzung daher nicht
leicht zu erwarten iſt .

5 ) Ein Hauptvortheil des neuen Verfahrens wird in der

Beſchleunigung beſtehen . Bisher war der Gang des

Proceſſes ganz in den Händen des Unterſuchungsrichters ge⸗

legen. War die Unterſuchung geſchloſſen , ſo begannen die

neuen Zögerungen , wenn die Sache in die Hände des Me⸗

dizinalreferenten , des Vertheidigers , des Referenten kam ,
und zuletzt machte noch die Vorlage beim Oberhofgerichte ,
beim Juſtizminiſterium Aufenthalt . — In Zukunft controlirt

der Staatsanwalt den Unterſuchungsrichter bei jedem Schritte ,
der Vertheidiger bedarf zur mündlichen Vertheidigung einer

Vorbereitung von wenigen Tagen , ein ſchriftlicher Vortrag
kömmt nicht vor , ſo daß der wichtigſte Fall vierzehn Tage
nach geſchloſſener Unterſuchung zur Entſcheidung gelangen
kann . —

Die Rechtsmittel werden häufiger ergriffen werden , da⸗

gegen werden die Recurſe zur Gnade , oder wenigſtens die

Officialvorlagen zu dieſem Behufe , ſeltener ſeyn . — Die
Entw . Strafproceßordn . III
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Rechtsmittel ſelbſt werden , da ſie an kurze Friſten und ein⸗

fache Formen gebunden ſind ,

Sie werden auf einfache Rechtsausführung und ſchriftlichen

Vortrag erledigt .

proceß aufgenommen war .

ç
x
9;

So viel über die entſchiedenen Vortheile , die an ſich ſchon

ausreichend ſind , dem Entwurfe Beifall zu verſchaffen . Die

Hauptzüge des Verfahrens haben auch bereits die Billigung
erhalten , in dem Geſetzentwurf d. d. 10 . Jun . 1831 , über

die Gerichtsverfaſſung , worin das mündliche Verfahren

und der Staatsanwalt , folgeweiſe alſo der Anklage⸗

wenig Aufenthalt machen .

Ich muß aber zugleich auf

dasjenige aufmerkſam machen , was in dem Entwurfe be⸗

denklich iſt . — Dahin rechne ich
die unbedingte Oeffentlichkeit .

In dem eben angeführten Geſetzentwurfe von 1831 war zwar

auch die Grundlage des öffentli chen Verfahrens gegeben ;
im §. 8 heift eg :

„ Mit dem Entwurfe einer auf die Grundlage des öf⸗

fentlichen und mündlichen Verfahrens gebauten Straf⸗

proceßordnung wird eine vollſtaͤndige Gerichtsverfaſſung
als Geſetzentwurf vorgelegt . “

Damit war aber nichts zu Stande gekommen — die Be⸗

dingungen und Beſchränkungen der Oeffentlichkeit blieben dem

künftigen Entwurfe jedenfalls vorbehalten , — die Erfahrungen

und Erwägungen weiterer vier Jahre dürfen nicht unbenutzt

bleiben . —Ich bin noch jetzt von den Vortheilen der Oeffent⸗
Sie allein iſt im Stande , der Gerechtig⸗

keitspflege volles Verträuen zu verſchaffen , fie bewahrt die

Richter vor manchem Mißſtande , vor mancher Nachläßig⸗
keit , die unterbleiben , wenn ſie ſich von dem Publikum

lichkeit überzeugt .

beobachtet ſehen . Auch wäre es jetzt , nachdem im bürger⸗
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lichen Proceß die Oeffentlichkeit beſteht , mht conſequent ,
im Strafproceſſe fie unbedingt zu verweigern . — Aber ich
will nicht , daß die Gerichte zur Schule der Diebe und

Gauner , daß ſie zum Schau⸗ und Tummelplatz der Par⸗
theien werden . Ich habe das , was kaum einer nähern Aus⸗

führung bedarf , näher ausgeführt ; ih bin damit bei der

Geſetzgebungscommiſſion in der Minorität geblieben . Ich
wiederhole , daß die Oeffentlichkeit nur dann ihren Zweck

erreicht , wenn ſolche Leute zugelaſſen werden , von welchen ,
ihrer Stellung nach , ein reifes , ruhiges Urtheil zu erwarten

ift . Ich bezeichne einige Notabilitäten , wie ich ſie dort be⸗

zeichnet habe , und üͤberlaſſe es höherem Ermeſſen , was hin⸗
wegzulaſſen oder beizuſetzen ſei . Auch möchte ich weiter in

Vorſchlag bringen , daß , wenn der Angeklagte ſelbſt die

Oeffentlichkeit ſich verbittet , und der Staatsanwalt es zu⸗
geſteht , die Oeffentlichkeit unterbleiben ſoll . Ich denke mir

den Fall , wo es einem ehrliebenden Menſchen , der vielleicht
nun freigeſprochen wird , zur Qual und zur anticipirten
Strafe wird , öffentlich vor Gericht zu ſtehen . Ueberhaupt
ſehe ich nicht , wer in einem ſolchen alle ein wohlgegründe⸗
tes Recht haben ſollte , die Oeffentlichkeit zu verlangen , wenn

nicht der Vorwitz ihn treibt .

II . Beleuchtung der Gerichtsverfaſſung .
FC . 6.

Sehr erheblich für die practiſche Ausfuͤhrbarkeit des neuen

Verfahrens iſt es , die neue Gerichtsverfaſſung ſo einzurichten ,
daß ſie nicht ſtörend eingreife in den Staatshaushalt und in

die wichtigſten Lebensverhältniſſe . Mit andern Worten , die

Einrichtung darf nicht zu koſtſpielig ſehn , und ſie darf nicht
eine totale Umwälzung aller Localverhältniſſe , eine durch⸗
gängige Abänderung aller Gerichtsſitze , eine durchgängige
Verſetzung der Richter mit ſich führen .

In der ueuen Hierarchie beſtehen :
II
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0 Amtsrichter , beiläuſig für die jetzigen Amtsbezirke ,

und zwar als Einzelrichter in Civil ſachen , nämlich in

ſummariſchen und geringeren Proceſſen , und wo in andern

Sachen ihr Forum prorogirt wird , — in Strafſachen

mit der Competenz , wie ſie jetzt die Bezirksaͤmter haben ,

und in wichtigern Sachen , wo Unterſuchungshandlungen

wegen Dringenheit oder aus Auftrag von ihnen vorzunehmen

ſind .

2 ) Bezirksgerichte , mit einem Präſidenten und wez

nigſtens zwei Richtern . Es ſollen deren beiläufig zehn ſeyn .—
In Civilſachen urtheilen ſie collegialiſch in alen Falen ,

die die Competenz der Amtsrichter überſteigen , und als

forum privilegiatum in dem Umfange , wie die Hofgerichte

bisher . — In Strafſachen haben ſie zweifache Compe⸗

tenz , als correctionelle Gerichte , — als Criminal⸗

gerichte in der Zuſammenſetzung mit den Mitgliedern des

Appellationsgerichtes und mit andern Hülfsperſonen . — Aus

ihnen wird ferner der Unterſuchungsrichter für den

Bezirk genommen .

3 ) Hofgerichte ; deren ſollen nur zwei ſeyn , — in

Civilſachen als Appellationsinſtanz , — in Straf⸗

ſachen als Appellationsinſtanz für correctionelle Sachen ,

worin die Bezirksgerichte geurtheilt haben .

4 ) Das Oberhofgericht — in Civilſachen als dritte

Inſtanz , — in Straffachen , zweite Inſtanz von Urthei⸗

len der Criminalgerichte .
Bei dieſer Einrichtung bleibt nichts an ſeiner Stelle , als

das Oberhofgericht und zwei Hofgerichte . Zwei Hofgerichte

werden aufgelöst , zehn Bezirksgerichte werden neu errichtet ,

—ob und welche Amtsrichter an ihrer Stelle bleiben , wird

ſich erſt zeigen.
Für zehn Bezirks⸗ , resp . Criminalgerichte muͤſſen ange⸗

meſſene Localitäten und Gefängniſſe hergerichtet werden . Die

Localitäten von zwei Hofgerichten werden dagegen vacant⸗

3
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Bei dieſer Umwälzung kömmt weiter folgende wichtige

Frage in Betrachtung :

§. 7.

Es fragt ſich : will man die Aſſiſen in der Zuſammen⸗

ſetzung , wie ſie vorgeſchlagen ſind , und mit dem weiten

Recuſationsrechte , wie man es dem Angeklagten einräumt ?

Ich halte beides nicht für angemeſſen , und würde es vor⸗

ziehen , daß die Hofgerichte in ihrer jetzigen Zahl und Geſtal⸗

tung die Criminalgerichte ſeyn und bleiben ſollen . Die vor⸗

geſchlagene Compoſition bietet für eine ſolide Rechtspflege

weniger Sicherheit dar , und iſt zudem verwickelt und koſt⸗

ſpielig . Die Mitglieder ſind Maͤnner , die meiſtens im An⸗

fangsdienſte ſtehen , nämlich Mitglieder des Bezirksgerichts ,
und Amtsrichter , — die Rechtsgelehrten , die der Großherzog

wählt , z. B. aug den Advocaten und dergleichen , ſind nicht ,

was man heut zu Tage von jedem Richter verlangt , ſie ſind

nur für kurze Zeit aufgeſtellt , — ihre Stellung iſt völlig

prekär . — Die Reiſekoſten und Diäten der auswärtigen

Mitglieder werden bedeutend ſeyn .

Ich halte es nicht für würdig , daß man gegen Richter ,

die der Großherzog ſeines Vertrauens würdig hält , ein un⸗

bedingtes Recuſationsrecht , ohne Gründe anzugeben , aus⸗

übe , daß man von zwölf Richtern fünf recuſiren könne . Es

wird leicht von Parteimännern durch ihren Einfluß dazu

mißbraucht werden , gewiſſe Richter , die nicht ihre Geſin⸗

nung theilen , jedesmal zu recuſiren , und auf dieſe Weiſe

in der Oeffentlichkeit ſchwarz zu bezeichnen . — Ein ſo com⸗

ponirtes Gericht hat zudem das Unbequeme , daß Proceſſe ,

die nicht eben während der Aſſiſe reif werden , ein Vierteljahr

länger bis zur nächſten Aſſiſe ruhen müſſen . Auch wird es

ſchwerer ſeyn , für zehn Criminalgerichte zehn gediegene
Staatsanwälte zu finden , als vier für ſo viele Hofgerichte .
— Endlich kann man nicht behaupten , die neue Beweis⸗

theorie , wonach der richterlichen Ueberzeugung mehr Raum

— r — ——4
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gegeben iſt , erfordere ein ausgedehnteres Recuſationsrecht .
Die Richter bleiben immer an eine gewiſſe Beweistheorie
gebunden , ſie müſſen in den Entſcheidungsgründen darüber

Rechenſchaft geben und gegen ihr Urtheil kann appellirt
werden . Ein Grund der Recuſation fällt ohnedies hinweg ,
wenn die Anklagekammer aus Unterſuchungs - und Amts⸗

richtern zuſammengeſetzt wird , das Hofgericht als Criminal⸗

gericht daher mit der Verſetzung in den Anklageſtand nichts
zu thun hat , außer dem Falle , wo darüber appellirt wird .

In dieſem Falle ließe ſich , wenn man will , beſtimmen ,
daß die Hofgerichtsmitglieder , welche über die Appellation
wegen Verſetzung in den Anklageſtand geurtheilt haben , bei

dem Urtheile über die Hauptſache ausgeſchloſſen ſeyn ſollen .
Ich halte aber auch dieſes nicht für nöthig , weil ich in dem

Urtheile über Verſetzung in den Anklageſtand keinen Grund

der Befangenheit erkenne .

§. 8.

Dieſe Betrachtungen , wie eine künftige Gerrichtsverfaſ⸗
ſung dem Zwecke des neuen Verfahrens entſprechen könnte ,
ohne eine totale Umwälzung mit ſich zu führen , haben mich
bewogen , im April d. J . meine Gedanken und Vorſchläge
der Commiſſion vorzutragen . Einer meiner Herren Collegen
hat die Idee aufgefaßt und näher ausgearbeitet .

Ueber folgende Punkte ſind wir einverſtanden :
1 ) Die Civiljuſtiz in erſter Inſtanz bleibe bei den Amts⸗

richtern als Einzelrichtern . Selbſt nach dem Entwurfe
der Commiſſion über die Gerichtsverfaſſung S. 5 folen fo
viele Gegenſtände den Amtsrichtern zugewieſen werden , daß
kein Grund übrig bleibt , ihnen nicht die erſte Inſtanz über⸗

haupt anzuvertrauen . Es war von jeher meine Ueberzeu⸗
gung , daß , wenn wir drei Inſtanzen haben , wovon die

zwei obern collegial ſind , wir einer dritten collegia⸗
len Inſtanz nicht bedürfen . Unſere Proceßordnung iſt von

dieſer Vorausſetzung nicht ausgegangen , ſie hat ſie blos
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als problematiſch angenommen , und darum hat ſie in den

Titeln 8 , 18 , 19 die Vorſchriften gegeben , die ſichtbar für

das Verfahren vor dem Einzelnrichter berechnet ſind , und

erſt im 43ſten Titel die Vorſchriften beigefügt , die die voraus⸗

gehenden Prozeßvorſchriften dem Collegialverfahren an⸗

paſſen . — Der C. 3 des Geſetzentwurfs von 1831 verbis :

„ für die Rechtspflege in erſter Inſtanz ſollen 3

Einzelnrichter mit beſchränkter richterlicher Befugniß

beſtellt , und Bezirkscollegialgerichte errichtet

werden “

darf wohl näher in Erwägung gezogen werden , je näher er :

in Verbindung tritt mit der praktiſchen Ausführung deg

ganzen Syſtems .

In Frankreich hat man drei Collegialinſtanzen , aber die

dritte iſt nicht , wie bei uns , ein Oberappellationsgericht ,

ſondern lediglich ein Caſſationshof .

2 ) Die Bezirksgerichte collegialer Eigenſchaft können daher
beſchränkt werden auf die correctionellen Fälle . Zu ihnen

gehört ferner der Unterſuchungsrichter , der die Stelle des

Criminalamtes , wie es in früherer Zeit beſtanden iſt , ver⸗

tritt . Der Unterſuchungsrichter wird in ſeinen Verrichtungen

durch die Amtsrichter unterſtützt . Dieſe Bezirksgerichte bilden

ſich zu den Sitzungen , die ſie wöchentlich einmal , oder monat⸗

lich zweimal , halten , in der Art , daß zwei Amtsrichter des

Orts , wo der Unterſuchungsrichter ſeinen Sitz hat , mit

letztem zu einem Collegium ſich vereinigen , — oder daß , wo

ſo viele Amtsrichter und Aſſeſſoren nicht am Orte ſind , die

fehlende Zahl aus den nächſtwohnenden Amtsrichtern beige⸗

zogen wird . Einer der Amtsrichter würde , allenfalls

auf drei Jahre , zum Präfidenten des Zuchtpolizeigerichts
ernannt .

à ) An dieſe Gerichte gienge ſodann auch die Appellation

— — —
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von den Straferkenntniſſen der Amtsrichter ( verſteht ſich , mit

Ausſchluß des Amtsrichters , gegen den appellirt wird ) .
NB . Ich weiche hierin von meinem Collegen ab , welder

die Appellation von den Amtsrichtern an die Hofe `

gerichte weiſen will . Spaͤter habe ich mich dieſer
Anſicht angeſchloſſen .

40 Die Hofgerichte ſollen die Criminalgerichte in den

Fällen ſeyn , welche die Competenz der Bezirks - oder Zucht⸗
polizeigerichte überſchreiten , — und die Appellationsrichter

in Sachen , wo von den Bezirksgerichten appellirt wird . Es
könnte bei ihnen auch über die Verſetzung in den Anklage⸗
ſtand durch einen aus drei Mitgliedern beſtehenden Senat
erkannt werben , fo wie in Frankreich die chambre ' accu -
sation bei den Appellationshöfen beſteht . — Zwei Einwen⸗

dungen werden gegen die Competenz der Hofgerichte als

Criminalgerichte gemacht :
a . Daf bei ihnen dag weite Recuſationsrecht verloren

gehen würde , was man bei den Aſſiſen ſtatuiren kann . — Ich
fehe, wie bemertt , feinen Verluſt dabei . Die aus beſtimmten
Urſachen recuſirt werden , können aus dem Hofgerichte ſelbſt ,
oder , wenn es dort fehlt , aus den nächſtgelegenen Amts⸗
richtern erſetzt werden .

b. Die hauptſaͤchliche Einwendung iſt : daß die mündliche
Verhandlung vor den Hofgerichten große Schwierigkeit finden
würde , weil es beſchwerlich und koſtſpielig ſeyn würde , aus
weit entfernten Orten Angeſchuldigte und Zeugen erſcheinen
zu machen .

—
Was die Angeklagten betrifft, iſt die Schwierig⸗

keit kaum vorhanden , wenigſtens nicht bedeutend , da ſie bis

zum Sitze des Hofgerichts entweder den ganzen oder den
halben Weg zur Strafanſtalt gemacht haben , — man nehme die
Lage von Mannheim , Raſtadt , Freiburg im Verhältniß zu den

Strafhäuſern in Mannheim, Freiburg und Bruchſal . —Was die
Zeugen betrifft , ſo ſind Viele entweder gleich nahe ober näher bei
den Hofgerichten , als bei den Bezirksgerichten . Hauptſächlich
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aber muß im Proceſſe ſelbſt dafür geſorgt werden , daß keine oder

nur wenige Zeugen zur Hauptſitzung vorzuladen nothwendig
wird . Der Entwurf hat , wie oben bemerkt , ſchon zum großen

Theile dafür geſorgt ( $ . 3 , ) . Es könnte noch mehr , ohne

Beeinträchtigung des materiellen Rechts , dafür geſorgt

werden , wenn , wie oben ( §. 4 , Nr , 4 ) bemerkt worden , dem

Gerichte in jedem Falle das Vorerkenntniß über die Vor⸗

ladung der Zeugen uüberlaſſen würde . Diejenigen , die allen

Werth auf das Anſchauen der Zeugen , und auf das Beob⸗

achten , welche Mienen und Geberden ſie machen , legen ,

werden mir um keinen Preis beiſtimmen . Ich lege dieſen

Werth nicht auf die Anſchauung , weil ich ſonſt den Werth

aller hiſtoriſchen Wahrheit läugnen , weil ich die Verwerflich⸗

keit aller Gerichtsverfaſſungen , die ein ſolches perſönliches
Erſcheinen der Zeugen nicht erfordern , behaupten müßte . —

Der größere Vortheil , den auch ich anerkenne , die Möglich⸗

keit , an die Zeugen aufklärende Fragen zu ſtellen , iſt auch

dadurch zu erreichen , daß man , wo wirklich etwas Weſent⸗

liches damit bezweckt werden ſoll ( was doch nur ſeltene Fälle

ſind , eine gute Vorunterſuchung vorausgeſetzt ) , eine Ergän⸗

zung der Unterſuchung anordnet . Dieſe hat bei permanenten

Gerichten die Schwierigkeit nicht , die ſie bei vierteljährigen
Aſſiſen hat . — Nehme ich aber auch an , daß bei 350 peinlich

Verurtheilten , mit Beizählung eines Drittels wegen der

Losgeſprochenen , 460 peinliche Prozeſſe vorkommen ( laut der

Criminaltabelle pro 1832 ) ; daß in der Hälfte , alſo in 230

Proceſſen , die Zeugen entfernter vom Hofgerichte ſind , als

vom Bezirksgerichte , — nehme ich ferner an , daß nur in

der Hälfte dieſer Proceſſe , alſo in 145 , zwei Zeugen vorzu⸗

laden ſind , im Ganzen alſo beiläufig 200 — 230 , aus ent⸗

fernteren Gegenden , — nehme ich endlich , daß auch bei dieſen

200 nur die Differenz in Anſchlag zu bringen iſt , welche zwi⸗

ſchen der Entfernung vom Hofgerichte und jener vom Bezirks⸗

gerichte beſteht , — ſo iſt wohl die Beſchwerlichkeit und der
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Koſtenaufwand nicht in Anſchlag zu bringen gegen das , was
eine totale Aenderung in den jetzigen Localitäten , die Abſen⸗
dung dreier Hofgerichtsräthe zu jeder Aſſiſe , und die Bei⸗
ziehung auswärtiger Amtsrichter ; ferner die alsdann noth⸗
wendige eigene Beſetzung der Bezirksgerichte verurſacht ,
abgeſehen von der beſſern Gewährleiſtung gut beſetzter Hof -
gerichte in Vergleichung mit ſtets wandelbaren aus einer

untern Claſſe der Richter genommenen Stimmführern , abge⸗
ſehen von einem willkührlichen Recuſationsrechte , welches mit
dem Anſehen der Staatsgewalt nicht wohl ſich verträgt .

4 Das Oberhofgericht wäre ſodann der gemeinſchaftliche
Appellationshof in allen Criminalſachen , ſo wie er es nach
dem Entwurfe ſeyn ſoll .

5 ) Die Staatsanwaltſchaft könnte dann auch vereinfacht
werden , indem zwar bei den vier Hofgerichten vier Staats⸗
anwälte beſtehen müßten , ſtatt der zehn Staatsanwälte bei
den Bezirksgerichten aber zehn Subſtituten genügen würden .
Denn ich ſetze voraus „ daß diefez unter fteter Controlirung
des Staatsanwalts beim Hofgerichte , nur bei der Unter⸗
ſuchung das öffentliche Intereſſe vertreten , dagegen der
Staatsanwalt bei der Anklagekammer , wo die Sache ihre
entſcheidende Richtung erhalt , functionirt , ſodann die Anklage⸗
acte fertigt und den Proceß in ſeinem ganzen fernern Ver⸗
laufe bei dem Hofgerichte bis zum Endurtheile führt.

Sg ;

Demnach würde die Gerichtsverfaſſung auf folgende
Weiſe ſich einfach geſtalten :

1 ) Die Amtsrichter , ungefähr in ihrem jetzigen Amts⸗
bezirke zu 20,000 Seelen , über die bürgerliche Gerichtsbarkeit
in erſter Inſtanz , —ſie ſind Strafgerichte mit der Compe⸗
tenz , welche die Geſetze in geringern Fällen ihnen zuweiſen ,
und führen die Unterſuchungen in Fällen , wo wegen Dringen⸗
heit oder Gelegenheit einzelne Acte von ihnen vorgenommen
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werden . Ihre Gehülfen könnten in einem Aſſeſſor oder in

einem rechtsgelehrten Actuar beſtehen . Gou

2 ) Es beſtehen Unterſuchungsämter , ungefähr zehn,
mit einer Seelenzahl von 100,000 bis 120,000 Seelen .

Ihre Gehülfen köͤnnen in Rechtspractikanten beſtehen , die

zugleich Actuarien ſind , mit Beigebung eines Decopiſten .

Ihr nächſter Subſtitut kann auch der Amtsrichter des Orts

ſeyn . Ihren Wohnſitz erhalten fie an jenen Orten , wo ſchon

die beſten Gefängniſſe ſich vorfinden und vie beiläufig der

Mittelpunkt des Bezirkes ſind , z. B . Stockach , Villingen ,

Säckingen , Freiburg , Offenburg , Raſtadt , Karlsruhe ,

Mannheim , Mosbach , Tauberbiſchofsheim .

3 ) Die Bezirks - oder Zuchtpolizeigerichte werden
aus dem Unterſuchungsrichter und zwei Amtsrichtern ( oder

einem Amtsrichter und einem Aſſeſſor ) zuſammengeſetzt, und

urtheilen mit drei Stimmführern . Ihre Competenz erſtreckt

ſich bis zu zwei⸗ oder dreijährigem Arbeitshauſe .

40 Die Hofgerichte bleiben in ihrer bisherigen Verfaſſung

und Zahl . In Strafſachen urtheilen ſie mit ſieben Stimm⸗

führern ( den Präſidenten eingerechnet ) , als Anklageſenat mit

drei Stimmführern . — Es iſt bemerkt worden , daß , wenn
die Hofgerichte Criminalgerichte ſeyn ſollten , deren wenig⸗

ſtens ſieben ſeyn müßten . — Ich überzeuge mich nicht von

der Nothwendigkeit , vorausgeſetzt , daß von dem perſönlichen

Erſcheinen der Zeugen ein mäßiger Gebrauch gemacht wird .

Künftige Erfahrungen könnten erſt lehren , ob es einer Ver⸗

mehrung der Hofgerichte beduͤrfe. Das Syſtem ſelbſt leidet

dadurch keine Aenderung .

Eine an ſich niht weſentliche Frage muf ih bei dieſer

Gelegenheit aufwerfen , — ob der Name Hofgericht , Ober⸗

hofgericht beibehalten werden ſoll ? Mir ſcheint es , daß er

geeigneter und deutſcher ſei , als Appellationsgericht, Ober⸗
appellationsgericht . Die lebte Benennung iſt nicht einmal
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richtig , weil die Funetion dieſer Gerichte nicht auf Appellation
und Oberappellation beſchränkt iſt ).

Nach dem bemerkten Syſteme würden der Local⸗ und
Perſonalveränderungen nur wenige eintreten , indem die
meiſten Amtsorte ihre Amtsrichter behielten , und die Unter⸗

i ſuchungsämter an jetzigen Amtsorten ihren Sig erhielten :
; Selbft : die Unterſuchungsrichter würden aus den hiezu taug⸗

lichſten Bezirksbeamten zu wählen ſeyn , und das jetzige Amts⸗
perſonal dadurch kaum eine Vermehrung erhalten .

Die Staatsanwaltſchaft würde beſtehen aus einem Ober⸗
ſtaatsanwalte bei dem Oberhofgerichte , aus vier Staats⸗
anwälten bei den vier Hofgerichten , aus zehn Subſtituten
bei den Unterſuchungsämtern .
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